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Abkürzungsverzeichnis 

EW Einwohner 

FAG Finanzausgleich 

KLR Kosten- und Leistungsrechnung 

KomHKVO Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans so-

wie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaus-

halts- und -kassenverordnung) 

KWG Kreditwesengesetz 

NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 

RPA Rechnungsprüfungsamt 

 

Hinweis 

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/-  

einer Einheit (T€, % usw.) auftreten. 

Prüfungsfeststellungen, die einen Handlungsbedarf beinhalten, sind im Bericht mit  ge-

kennzeichnet. 

Prüfungsfeststellungen, zu denen eine Stellungnahme der Verwaltung erforderlich ist, sind 

mit       gekennzeichnet.  
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1. Allgemeines 

 Prüfungsauftrag / -umfang 

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 155 Abs. 1 i. V. m. § 156 NKomVG. Die 

Jahresabschlussprüfung wurde entsprechend § 156 Abs. 1 NKomVG vorgenommen und 

erstreckte sich auf die mit dem Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen 

 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen, 

 Ergebnisrechnung, 

 Finanzrechnung, 

 Bilanz, 

 Anhang sowie die Anlagen zum Anhang (§ 128 Abs. 3 NKomVG). 

Die Rechnungsprüfung für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 wurde nach vorheriger 

Anzeige in der Zeit vom 17.01.2023 bis 02.06.2023 - mit Unterbrechungen - in den Dienst-

räumen der Samtgemeinde Bersenbrück durchgeführt. 

Bei der Prüfung waren neben den Vorschriften des NKomVG auch die Vorschriften der 

KomHKVO zu berücksichtigen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Un-

richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-

reichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 

des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 

der Buchführung im Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen überwiegend 

auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der ange-

wandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-

resabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 

 Prüfungsunterstützung 

Die Stadt Bersenbrück stellte alle angeforderten Prüfungsunterlagen zur Verfügung. Wäh-

rend der Prüfung erteilte die Verwaltung alle erbetenen Auskünfte. 

2. Grundsätzliche Feststellungen 

Die Prüfung hat sich gemäß § 156 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG auch darauf zu erstrecken, ob 

nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Ver-

waltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist. Die Fest-

stellungen der zuletzt erfolgten gemeinsamen Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 

2017 wurden nicht vollständig ausgeräumt, weil diese Prüfung erst in 2020 erfolgte – siehe 

dazu 2.1.1. 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Haushalt 2018 der Stadt Bersenbrück wirtschaftlich 

geführt wurde. 
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 Vorangegangene Prüfung  

2.1.1 Jahresabschlüsse Vorjahre 

Die gemeinsame Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 erfolgte – mit Unterbre-

chungen – in der Zeit vom 21.10.2019 bis 18.12.2019. Bei den Bilanzen dieser Vorjahre 

handelt es sich um die Werte der Schlussbilanzen im Rahmen der Jahresabschlüsse. Der 

gemeinsame Schlussbericht wurde auf den 09.10.2020 datiert und der Stadt am 15.10.2020 

zugeleitet. Der geprüfte Jahresabschluss wurde am 06.10.2020 durch den Rat der Stadt 

beschlossen. Die Entlastung wurde erteilt. 

Es erfolgte eine öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse im Amtsblatt vom 14.11.2020. 

Dabei wurde auf die öffentliche Auslegung vom 16. bis 24.11.2020 hingewiesen. 

Die Verwaltung hat die Feststellungen dieser Prüfung nicht vollständig ausräumen können, 

da der Bericht über die Prüfung vorgenannter Jahresabschlüsse erst am 09.10.2020 ergan-

gen ist und die Prüfungsfeststellungen aus Zeitgründen keinen Einfluss mehr auf die Haus-

haltsführung 2018 haben konnten.   

  Über die Abschlüsse und die Entlastung des Bürgermeisters hat der Rat gemäß § 129 

Abs. 1 Satz 3 NKomVG bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Haus-

haltsjahr folgt, zu beschließen. Diese Frist wurde deutlich überschritten.  

 Systemprüfung 

Grundlegendes Instrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich aufzustel-

lende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören. Die zur Gewähr-

leistung der Sicherheitsstandards notwendigen Regelungen wurden in einer entsprechen-

den Dienstanweisung getroffen. 

Die Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgten unter Anwendung des 

Verfahrens/EDV-Buchführungssystems "newsystem kommunal" der Firma Axians Infoma 

GmbH". Die Gemeinde konnte die Freigabe des Systems belegen. 

Die Vollständigkeit der Konten war ausreichend gegen Verlust und Manipulation gesichert. 

Gleichzeitig bestand ein ausreichender Schutz vor unbefugten Eingriffen. Es war jederzeit 

gewährleistet, dass die Buchungen bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen lesbar und 

ausdruckbar waren. Die Aufbewahrung der Unterlagen erfolgte sicher und geordnet. 

Insgesamt waren die Anforderungen an eine durch eine automatische Datenverarbeitung 

unterstützte Buchführung erfüllt. 

 Vergabewesen 

Gemäß § 155 NKomVG sind die Vergaben vor Auftragserteilung durch das RPA zu prüfen. 

Im Jahr 2018 wurden dem RPA von der Stadt Bersenbrück insgesamt 15 Vergaben mit 

einem Gesamtvolumen von ca. 2.444.494,76 € gemeldet. Dabei haben sich keine Bean-

standungen ergeben oder das RPA hat auf eine Vergabeprüfung verzichtet.  
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 Steuerung 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entspre-

chend den örtlichen Bedürfnissen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-

keit einzusetzen. Für eine Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde kann zwar kein umfäng-

liches System einer KLR verlangt werden, es bedarf jedoch der Steuerung im Rahmen ei-

nes zumindest einfachen Controllings über welches die Stadt Bersenbrück immer noch 

nicht verfügt. Bei der Stadt Bersenbrück fehlt ein unterjähriges Berichtswesen. Ziele und 

Kennzahlen wurden nur mit Einschränkungen zur Grundlage von Planung, Steuerung und 

Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts genutzt. 

  Eine umfassende Steuerung entsprechend den Vorgaben der §§ 21 und 22 KomHKVO 

wurde bisher nicht eingerichtet. Es wird empfohlen, insbesondere ein Berichtswesen – bei-

spielsweise zu den Ratssitzungen – zur besseren Haushaltskontrolle (Finanzcontrolling) 

einzurichten. 

Nach Aussage des Fachbereichs Finanzen haben sich aufgrund der personellen Kapazitä-

ten aber erst Ende 2020 weitere Fortschritte beim Thema Controlling ergeben. Ziele und 

Kennzahlen wurden nur mit Einschränkungen zur Grundlage von Planung, Steuerung und 

Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts genutzt. 

 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs 

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses erfolgte am 

29.06.2023 durch den Bürgermeister. 

Es besteht Bilanzidentität, da die Werte der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit den 

Werten der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. Der Grundsatz der Einzelbewer-

tung wurde beachtet. Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen wurden 

zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet. Die Gemeinde bewertete nach dem 

Vorsichtsprinzip. Die angesetzten Werte sind nachvollziehbar.  

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden 

beachtet. Der vorgelegte Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und 

sonstigen Aufzeichnungen entwickelt. 

Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen und Erläuterungen. 

  Der Bürgermeister hatte die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 

zu Beginn der Prüfung (Januar) noch nicht festgestellt. Die in § 129 Abs. 1 NKomVG ein-

geräumte Frist zur Aufstellung der Jahresabschlüsse (31.03. des Folgejahres) wurde somit 

deutlich überschritten. Der Jahresabschluss wurde nicht fristgerecht aufgestellt. 

3. Haushaltswirtschaft 

 Haushaltssatzung 

Der Rat der Stadt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in seiner 

Sitzung vom 13.12.2017. Damit erfolgte der Beschluss nicht mehr fristgerecht zur Vorlage 

an die Kommunalaufsichtsbehörde. Die Verkündung der Haushaltssatzung erfolgte ord-

nungsgemäß. Die Auslegung erfolgte vom 16.03.2018 bis zum 26.03.2018. Die Haushalts-

satzung trat am 27.03.2018 in Kraft.  
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  Nach § 114 Abs. 1 NKomVG soll die Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde spätestens 

einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorgelegt werden. Diese Vorlagefrist wurde 

infolge verspäteter Beschlussfassung überschritten.  

Der Ergebnishaushalt wies jeweils einen Gesamtbetrag an Erträgen und Aufwendungen 

nach:  

Ergebnishaushalt 
ordentliche Erträge i. H. v. 11.765.700,00 € 

ordentliche Aufwendungen i. H. v. 11.821.600,00 € 

außerordentliche Erträge i. H. v. 70.900,00 € 

außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 0,00 € 

Tabelle 1: Ergebnishaushalt 

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich konnte im ordentlichen Bereich nicht erreicht wer-

den. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge konnte der Haushalt ausgegli-

chen werden.  

Der Finanzhaushalt wies jeweils einen Gesamtbetrag an Ein- und Auszahlungen nach: 

Finanzhaushalt 
Einzahlungen i. H. v. 14.661.200,00 € 

Auszahlungen i. H. v. 14.937.400,00 € 

Tabelle 2: Finanzhaushalt 

Die Auszahlungen überstiegen die Einzahlungen im Finanzhaushalt. Der im Sinne einer 

dauernden Leistungsfähigkeit anzustrebende Haushaltsausgleich konnte den Festsetzun-

gen des Finanzhaushalts entsprechend nicht erreicht werden. Die Finanzkraft des Jahres-

abschlusses reichte entsprechend nicht aus, um die Auszahlungen im laufenden Haushalts-

jahr zu decken. 

Wegen der Teilhaushalte wird auf den Haushaltsplan Bezug genommen. 

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen betrug 1.957.400,00 €. 

Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung 2018 nicht veranschlagt. 

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 

2.000.000,00 €. 

 Genehmigung 

Die Haushaltssatzung war genehmigungspflichtig. Genehmigungspflichtig ist § 2 (Krediter-

mächtigung) und § 4 (Höchstbetrag der Liquiditätskredite) der Haushaltssatzung.  Die Ge-

nehmigung erfolgte durch die Kommunalaufsichtsbehörde mit Datum vom 29.01.2018. 

 Vorläufige Haushaltsführung 

Im Rahmen der stichprobenartigen Prüfung wurden keine Verstöße gegen die Bestimmun-

gen zur vorläufigen Haushaltsführung festgestellt.  
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 Nachtragshaushaltssatzung 

Im Haushaltsjahr 2018 erließ die Stadt Bersenbrück eine Nachtragshaushaltssatzung. Der 

aktuelle Nachtrag wurde mit Datum vom 22.10.2018 beschlossen. Das Verfahren zur Er-

stellung eines Nachtrags bot keinen Anlass für Feststellungen. 

Mit dem Nachtragshaushalt wurden folgende Änderungen beschlossen: 

Nachtragshaushalt 

Bezeichnung Veränderung Nachtragshaushalt 

Ordentliche Erträge -783.000,00 € 10.982.700,00 € 

Ordentliche Aufwendungen -804.600,00 € 11.017.000,00 € 

Außerordentlichen Erträge 0,00 € 70.900,00 € 

Außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 

Summe der Einzahlungen 1.206.000,00 € 15.867.200,00 € 

Summe der Auszahlungen 1.245.200,00 € 16.183.300,00 € 

Gesamtbetrag Kredite für Investitionen 1.989.000,00 € 3.946.400,00 € 

Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 0,00 € unverändert 

Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.500.000,00 € 3.500.000,00 € 

Tabelle 3: Nachtragshaushalt 

Die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigte die Nachtragshaushaltssatzung mit Datum 

vom 01.11.2018.    

 Haushaltssicherung 

Die finanzielle Lage der Gemeinde erforderte keine Maßnahmen der Haushaltssicherung. 

4. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 

 Bilanz - Allgemeines 

Es besteht Bilanzidentität, da die Werte der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit den 

Werten der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. Der Grundsatz der Einzelbewer-

tung wurde beachtet. Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen wurden 

zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet. Die Stadt Bersenbrück bewertete 

nach dem Vorsichtsprinzip. Die angesetzten Werte sind nachvollziehbar.   

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden 

beachtet. 

 Bilanz - Aktiva 

Alle Bilanzpositionen zur Aktiva wurden vollständig nachgewiesen. Die Erläuterungen der 

Bilanzpositionen waren ausreichend. 
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Aktiva 

 31.12.2017 31.12.2018 
Veränderung 

(absolut) 
Veränderung 

Immaterielles Vermögen 383.814,63 € 371.887,63 € -11.927,00 € -3,1 % 

Sachvermögen 40.353.486,17 € 45.765.716,64 € 5.412.230,47 € 13,4 % 

Finanzvermögen 1.020.152,17 € 1.654.694,91 € 634.542,74 € 62,2 % 

Liquide Mittel 578.612,28 € 452.944,77 € -125.667,51 € -21,7 % 

Aktive Rechnungsab-

grenzung 
0,00 € 44.200,00 € 44.200,00 € 100,0 % 

Bilanzsumme 42.336.065,25 € 48.289.443,95 € 5.953.378,70 € 14,1 % 

Tabelle 4: Aktiva 

4.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Die Anlagenübersicht als nachvollziehbare Unterlage über die Veränderung von immateri-

ellen Werten war vorhanden. 

Die Stadt Bersenbrück berücksichtigte, dass nur immaterielle Vermögensgegenstände, de-

ren Nutzung zeitlich begrenzt ist, einer Abschreibung unterliegen. 

Die Unterlagen über den entgeltlichen Erwerb von immateriellen Werten wurden der Buch-

haltung zwecks Erfassung zur Kenntnis gegeben. 

4.2.2 Sachvermögen (Allgemeines) 

Die Sachanlagen wurden vollständig erfasst. Hierbei war die Erfassung der Sachanlagen 

stets belegt und nachvollziehbar. Die Zugänge wurden im Rechnungsjahr durch Feststel-

lung des wirtschaftlichen Eigentums und der Aktivierbarkeit daraufhin überprüft, ob die  

Voraussetzungen für die Erfassung gegeben waren. 

Im Prüfungsjahr erfolgten im Sachvermögen wesentliche Erhöhungen bei den Positionen 

„Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken“ 

(+2.904,0 T€), bei „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten 

Grundstücken“ (+2.824,8 T€), beim „Infrastrukturvermögen“ (+2.116,2 T€), bei „Bauten auf 

fremden Grundstücken“ (+2.217,3 T€) und bei „Betriebs- und Geschäftsausstattung“  

(+193,2 T€). Beim Sachvermögen war 2018 hingegen eine Reduzierung der Bilanzposition 

„Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (-4.875,7 T€) festzustellen.  

Die Veränderungen bei „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ ergeben 

sich insbesondere durch den Erwerb von „Acker-/Grünland“ (+3.522,2 T€) und dem Verkauf 

von „Bau-/Bauerwartungsland“ (-596,4 T€). Bei „Bebauten Grundstücken und grundstücks-

gleichen Rechten an bebauten Grundstücken“ liegt der Zuwachs in erster Linie in den Bau-

maßnahmen an den Kindertagesstätten „Arche Noah“ und „Astrid-Lindgren“ und Kita Zur 

Freude (+2.696,5 T€) begründet. Beim „Infrastrukturvermögen“ sind die Zugänge im We-

sentlichen auf Zugänge bei „Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen“ (+3.285,2 

T€) zurückzuführen. Die Zugänge bei den „Bauten auf fremden Grundstücken“ sind insbe-

sondere auf verschiedene Maßnahmen in Zusammenhang mit der B214 (Kreuzung Im 

Grunde/Gottlieb-Daimler-Str. (1.195,3 T€), Kreuzung Ankumer Str./Lohbecker Str. (718,5 

T€) und Ortsdurchfahrt Ankumer Str. (222,5 T€) zurückzuführen. Der Zugang bei „Betriebs- 

und Geschäftsausstattung“ resultiert insbesondere aus der Ausstattung der neuen Kinder-

gärten (204,3 T€).  
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Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine zu aktivierenden Eigenleistungen erbracht. 

4.2.2.1 Abschreibung 

Für die Abschreibung der zeitlich begrenzten Sachanlagen wurde die lineare Methode ge-

wählt. 

Die Abschreibungsgrundlage, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer wurden entsprechend der Abschreibungstabelle angesetzt. 

Der Anschaffungs- und Herstellungswert für geringwertige Vermögensgegenstände wurde 

nicht als Aufwand erfasst. Die Stadt Bersenbrück bildet Sammelposten gemäß § 63 Abs. 1 

KomHKVO für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstel-

lungswerte den Einzelwert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die 

selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen. Ein Ratsbeschluss 

vom 20.03.2017 sichert der Stadt Bersenbrück diese Sonderreglung noch bis zum 

31.12.2020 anwenden zu können. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Sachvermögen mit den 

Angaben der Anlagenübersicht überein. 

4.2.2.2 Anlagenabgang 

Die bilanzierten Werte stimmten mit den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträgen 

und Verlusten aus Anlagenabgängen überein. 

4.2.2.3 Inventur 

Eine Inventur wurde im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Nach § 39 Abs. 1 KomHKVO ist 

zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen. Die Inventur erfolgt 

in der Regel durch eine körperliche Bestandsaufnahme. Nach § 40 Abs. 1 KomHKVO kann, 

außer bei Vorräten, auf eine körperliche Bestandsaufnahme zum Abschlussstichtag ver-

zichtet werden, wenn anhand vorhandener Verzeichnisse der Bestand an Vermögensge-

genständen und Schulden nach Art, Menge und Wert festgestellt werden kann (Buchinven-

tur) und gesichert ist, dass das Inventar die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend darstellt.  

Bei der Stadt Bersenbrück wird dies insbesondere durch das Führen einer Anlagenbuch-

haltung gewährleistet. Gleichwohl sollte, um die Ergebnisse der Buchinventur zu bestäti-

gen, grundsätzlich jährlich - mindestens aber nach ca. 5 Jahren - eine körperliche Bestands-

aufnahme/Inaugenscheinnahme erfolgen. Diese kann als Gesamtinventur oder in einem 

wiederkehrenden Zyklus für Inventurfelder in mehreren Jahren erfolgen. Hierdurch soll u. a. 

sichergestellt werden, ob das in der Anlagenbuchhaltung erfasste Inventar vollständig ist, 

ob es Buchungsrückstände gibt oder ob Instandhaltungsrückstände bestehen, die zu einer 

außerplanmäßigen Abschreibung führen müssen. 

Nach Auskunft der Verwaltung ist eine Inventur in Vorbereitung und es wird in 2023 in Teil-

bereichen mit einer Inventur begonnen.  

 

  Um die Ergebnisse der Buchinventur zu bestätigen, sollte mindestens alle 5 Jahre eine 

Bestandsaufnahme erfolgen. 
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4.2.2.4 Anlagen im Bau 

Bei den im Prüfungsjahr fertig gestellten Anlagen erfolgte die Umbuchung in die entspre-

chenden Vermögensposten. Es wurden nur tatsächlich noch nicht fertig gestellte Vermö-

gensgegenstände als Anlagen im Bau ausgewiesen. 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt Anlagen i. H. v. 4.875,7 T€ aktiviert. Nach Angaben der 

Stadt wurde damit auch ein Bearbeitungsrückstand aufgeholt, der die Höhe der Aktivierung 

maßgeblich beeinflusst. 

4.2.2.5 Bestandsveränderungen 

Die Angaben der Ergebnisrechnung standen mit den buchmäßigen Veränderungen der Be-

stände in Einklang. 

4.2.3 Finanzvermögen 

4.2.3.1 Beteiligungen 

Die Beteiligungen wurden zutreffend bilanziert. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr 

auf 20,5 T€ um 71,00 € wegen einer Kapitalaufstockung bei der Osnabrück Land Entwick-

lungsgesellschaft mbH erhöht.  

Aus den Beteiligungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für die Notwendigkeit außerplan-

mäßiger Abschreibungen. 

Für alle ausgewiesenen einzelnen Gesellschaften waren Beteiligungsakten angelegt. 

4.2.3.2 Ausleihungen 

Als Ausleihungen werden die Forderungen bezeichnet, die durch Weitergabe von Kapital 

erworben werden. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Kreditmanagements hat die Stadt Bersenbrück (Darle-

hensnehmer) bei der WL Bank AG (Westfälische Landschaft Bodenkreditbank) und bei der 

Kreissparkasse Bersenbrück Kredite über 2.020,0 T€ bzw. 1.267,1 T€ aufgenommen und 

teilweise an die Samtgemeinde Bersenbrück, die Gemeinden Alfhausen, Ankum, Egger-

mühlen, Gehrde und Kettenkamp weitergereicht. Im Gegenzug haben sich die Samtge-

meinde und die Gemeinden in einer schriftlichen Erklärung gegenüber der Stadt Bersen-

brück zur Übernahme des anteiligen Schuldendienstes verpflichtet.  

Die ausgeliehenen Kredite werden erst im Jahr 2026 vollständig getilgt sein. Die Restschuld 

der weitergegebenen Darlehen wird zum jeweiligen Bilanzstichtag unter den „Sonstigen 

Geldschulden“ (vgl. Passiva, Bilanzposition 2.1.4) passiviert und eine gleich hohe Forde-

rung unter den „Ausleihungen“ aktiviert. 

Für die Ausleihungen waren – soweit geprüft – nachvollziehbare Akten mit den Verträgen, 

aktuellen Grundbuchauszügen, notariellen Urkunden, Hypotheken, Grundschuldbriefen 

etc. vorhanden. Die Daten über den Ursprungsbetrag, den Zinssatz, die Zinstermine und 

rückständigen Zinszahlungen sowie über die Rückzahlungsraten, -termine, rückständigen 

Tilgungsraten waren vollständig vorhanden. 

Die Fortschreibungen (Zu- und Abschreibungen) erfolgten – soweit geprüft – korrekt.  
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  Nach Auskunft des Niedersächsischen Innenministeriums vom 01.11.2017 hat sich die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit dem gemeinsamen Kreditmanagement 

von Kommunen beschäftigt. Demnach ist die Weitergabe von Krediten zwischen Gemein-

den untereinander nicht zulässig. Hierbei handele es sich um ein erlaubnispflichtiges Kre-

ditgeschäft im Sinne des § 32 KWG, das die Gründung eines Bankunternehmens voraus-

setze, welches nach § 136 Abs. 6 Satz 1 NKomVG nicht zulässig sei. Dieser Grundsatz ist 

bei künftigen Kreditabschlüssen zu beachten. 

4.2.3.3 Forderungen - allgemein 

Im Prüfungsjahr wurden Forderungen i. H. v. 575,3 T€ ausgewiesen. Die Forderungen wur-

den entsprechend der Bilanzgliederung getrennt ausgewiesen. Insgesamt waren die Ur-

sprungsbeträge und der Gesamtbetrag der jeweiligen Forderung sowie die Fälligkeiten kor-

rekt erfasst. Die ausgewiesenen Forderungen ließen sich mit den Sachkonten, den Perso-

nenkonten, den stichtagsbezogenen Saldenlisten, den ggf. eingeholten Saldenbestätigun-

gen abstimmen. 

Zum Abschlussstichtag führte die Gemeinde Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen 

durch. Grund und Höhe der Ab- und Zuschreibungen waren in allen Fällen vertretbar. 

Insgesamt lag eine mit den Nachweisen abstimmbare Forderungsübersicht vor, in der die 

vorgesehene Gliederungsform eingehalten wurde und in der die entsprechenden Restlauf-

zeiten angegeben waren. 

4.2.3.4 Sonstige Vermögensgegenstände 

Bei dem unter sonstigen Vermögensgegenständen nachgewiesenen Vermögen, handelte 

es sich um Vermögensgegenstände, die nicht an anderer Stelle bilanziell zu erfassen wa-

ren. 

Bei dem in der Bilanz ausgewiesenen Posten i. H. v. 377,0 T€ handelt es sich fast aus-

schließlich um die Umgliederung debitorischer Kreditoren (376,3 T€). 

4.2.4 Liquide Mittel 

Die liquiden Mittel wurden getrennt ausgewiesen. Alle erforderlichen Nachweise für die Ein-

zelbestände lagen vor. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen liquiden Mittel (452,9 T€) mit den bestehenden 

Konten (Endbestand der Zahlungsmittel lt. Finanzrechnung, Bankkonten und Barkasse) 

überein. 

4.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Bei den ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelte es sich um Aus-

gaben, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber erst Aufwand für eine be-

stimmte Zeit danach darstellten. Die einzelnen Posten waren hinsichtlich der Verteilung/Ab-

grenzung des Aufwands belegt. 

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen 44,2 T€ (Vorjahr: 0,0 €) handelt es sich um Aufwen-

dungen aus einer Schuldendiensthilfe, welche über eine Laufzeit von acht Jahren abge-

grenzt werden. Die Auflösung erfolgte zutreffend.   
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 Bilanz - Passiva 

Alle Bilanzpositionen der Passiva wurden vollständig nachgewiesen. Die Erläuterungen der 

Bilanzpositionen waren ausreichend. 

Passiva 

 31.12.2017 31.12.2018 
Veränderung 

(absolut) 
Veränderung 

Nettoposition 18.950.672,85 € 30.956.182,41 € 12.005.509,56 € 63,4 % 

Schulden 12.705.909,40 € 16.790.484,94 € 4.084.575,54 € 32,1 % 

Rückstellungen 10.679.483,00 € 542.776,60 € -10.136.706,40 € -94,9 % 

Passive Rechnungsab-

grenzung 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

Bilanzsumme 42.336.065,25 € 48.289.443,95 € 5.953.378,70 € 14,1 % 

Tabelle 5: Passiva 

4.3.1 Nettoposition 

Nach der ab dem Jahr 2018 verpflichtend anzuwendenden Regelung des § 45 Abs. 2 S. 3 

KomHKVO sind Rückstellungen nach Abs. 1 Nr. 7 für Regions-, Kreis- und Samtgemein-

deumlagen auf Grundlage der Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im 

Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlage-

satzes zu bilden. Eine Rückstellung mit dem Erfüllungsbetrag in voller Höhe ist nicht mehr 

zulässig. Somit musste die Stadt Bersenbrück die bislang in voller Höhe gebildete Rück-

stellung vollständig auflösen und als außerordentlichen Ertrag einbuchen.  

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Bersenbrück zum 01.01.2010 war darüber hinaus nachträg-

lich zu korrigieren. Die Prüfung ergab, dass die dadurch entstandene Veränderung des 

Reinvermögens i. H. v. 4.876.886,00 € durch entsprechende Einzelaufstellungen und an-

dere Berechnungen grundsätzlich zutreffend nachgewiesen und damit ausreichend erläu-

tert wurde.  

Die verschiedenen Kapitalarten wurden entsprechend den vorgeschriebenen Bilanzpositi-

onen getrennt ausgewiesen. 

4.3.2 Rücklagen 

4.3.2.1.1 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögens-

gegenstände 

In der Bilanz werden im Jahr 2018 Rücklagen über insgesamt 432.757,35 € für nicht ab-

nutzbare Vermögensgegenstände (Vorjahr: 0,00 €) ausgewiesen. Es handelt sich hierbei 

um Ablösebeträge für diverse Bau- bzw. Gewerbegebiete. 

4.3.2.2 Zweckgebundene Rücklagen 

Die Prüfung zeigt unter anderem den Bestand einer zweckgebundenen Rücklage. 

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Gelder der „Stiftung Bahn“. Die Stiftung ist im 

Jahre 1976 durch ehemalige Bewohner der Stadt Bahn im Kreis Greifenhagen in der Pro-

vinz Pommern gegründet worden. Das Gründungskapital betrug seinerzeit 2.100,00 DM.  
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Aus dem Stiftungsvermögen einschl. der Zinserträge soll jährlich eine Kranzniederlegung 

am Gedenkstein des Kreises Greifenhagen in Bersenbrück durch Vertreter der Stadt Ber-

senbrück finanziert werden. 

Wie bereits in den Schlussberichten seit 2014 festgestellt, wurde die zweckgebundene 

Rücklage nicht mit dem Bestand am Bilanzstichtag bewertet. Der Bestand laut Bilanz be-

trägt zum 31.12.2018 unverändert, d. h. in allen Bilanzen seit 2014, 1.862,36 €. Tatsächlich 

weist das Sparbuch zum 31.12.2018 einen Betrag i. H. v. 1.268,25 € auf.   

  In zukünftigen Bilanzen muss der jeweils zum 31.12. aktuelle Kontostand angegeben 

werden. 

4.3.3 Jahresergebnis 

Das Jahresergebnis wurde mit der Ergebnisrechnung übereinstimmend ausgewiesen. Die 

Angabe, welcher Gesamtbetrag an Aufwandsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr 

übertragen wurde, war zusätzlich in kursiv angegeben. 

4.3.4 Sonderposten 

Die Sonderposten wurden grundsätzlich entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. 

4.3.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 

Im Haushaltsjahr erhielt die Stadt zweckgebundene Investitionszuwendungen für abnutz-

bare Vermögensgegenstände. Die Zuschüsse beliefen sich auf 6.668,0 T€ (Vorjahr: 6.093,9 

T€). Insbesondere handelt es sich hierbei um Zuschüsse für die Sanierung der Klosterpforte 

über 103,8 T€ und für den Neubau des Kindergartens „Zur Freude“ über 562,6 T€.   

4.3.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 

Die Bilanz weist einen Anstieg bei „Beiträge und ähnliche Entgelte“ auf 6.525,1 T€ (Vorjahr: 

6.093,9 T€) auf. Die erhobenen Beiträge (z. B. Erschließungsbeiträge oder ähnliches) stan-

den im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren Vermö-

gensgegenstandes. Insbesondere handelt es sich hierbei um Erschließungsbeiträge für das 

Baugebiet Woltruper Wiesen über 584,7 T€. 

4.3.4.3 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 

Korrespondierend zur Fertigstellung und bzw. Aktivierung der Anlagen im Bau (vgl. Aktiva, 

Bilanzposition 2.9) wurden im Haushaltsjahr 2018 zahlreiche Investitionszuwendungen und 

-beiträge von den „Erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten“ den jeweiligen Sonderpos-

ten zugeordnet. Dies führt zu einem Rückgang in der Bilanz auf 1.823,7 T€ (Vorjahr: 4.070,1 

T€). 

4.3.5 Schulden 

Die Höhe der Schulden wurde durch Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge belegt. Den 

ausgewiesenen Schulden standen entsprechende Verpflichtungen gegenüber. Der Grund-

satz der vollständigen Ausweisung der Schulden wurde beachtet. 

Der Jahresabschluss enthielt alle notwendigen Angaben zum Entstehungsgrund der Schul-

den und der Wirtschaftlichkeit der Konditionen für die ausgewiesenen Schulden. 
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Im Rahmen der Prüfung erfolgte eine Abstimmung der einzelnen Schuldenpositionen durch 

einen Abgleich mit der Saldenliste und/oder den Personenkonten zum Stichtag. 

4.3.5.1 Geldschulden 

Für die Aufnahme von Darlehen hat der Rat mit Datum vom 02.07.2015 eine Richtlinie 

erlassen. 

Im Jahr 2018 hat die Stadt Bersenbrück zwei Investitionsdarlehen über 1.732,1 T€ und 

2.858,0 T€ aufgenommen. 

Der Rat wurde ausreichend über die Schuldensituation unterrichtet. 

Die ausgewiesenen Schulden wurden korrekt mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

Die notwendigen Kreditaufnahmen waren zutreffend als Einzahlungen im Finanzhaushalt 

veranschlagt. 

Die Kredite dienten der Finanzierung von Investitionen und/oder Investitionsförderungs-

maßnahmen. 

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen der Jahre 2014 bis 2018 aufgezeigt:  

 

Abbildung 1: Entwicklung der Kreditschulden 

Die Schulden der Stadt Bersenbrück haben sich um über 35% erhöht. Die Schuldenlast der 

Stadt Bersenbrück liegt damit fast sechsmal so hoch wie der Landesschnitt. 
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Einen Überblick über die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (berücksichtigt werden 

ausschließlich die Investitionskredite der Stadt) vermittelt die nachstehende Aufstellung: 

Jahr 
Schulden 

in T€ 

Einwohner 

Stand 31.12. 

Pro-Kopf- 

Verschuldung 

in €/EW 

Landes- 

durchschnitt*) 

in €/EW 

2014 8.989 8.146 1.103 272 

2015 9.784 8.315 1.177 287 

2016 9.143 8.436 1.084 278 

2017 10.727 8.454 1.269 280 

2018 14.548 8.501 1.711 298 

*) bei Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden vergleichbarer Größenordnung (5.000 bis unter 10.000 EW) 

in Niedersachsen (Quelle: Landesamt für Statistik)  

Tabelle 6: Pro-Kopf-Verschuldung 

Zu beachten ist, dass der vorstehende Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Ber-

senbrück mit den Landesdurchschnittswerten nur begrenzt aussagekräftig ist, da die jährli-

che Schuldenstatistik des Landes Niedersachsen beispielsweise keine Unterscheidung da-

hingehend trifft, ob und in welchem Umfang einzelne Aufgabenbereiche ausgegliedert sind 

oder nicht, bzw. inwieweit es sich um rentierliche Schulden handelt. 

4.3.5.2 Liquiditätskredite 

Bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde die Grenze lt. Haushaltssatzung mehrfach 

nicht beachtet.  

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mehrfach überschritten. Dies geschah be-

reits während der vorläufigen Haushaltsführung. Auch nach dem Inkrafttreten der Haus-

haltssatzung im März 2018 wurde der dann zulässige Höchstbetrag i. H. v. 2.000.000,00 € 

(vorher: 1.500.000,00 €) im April, Juni, Juli und Oktober zum Teil erheblich überschritten. 

Im Juni betrug die Überschreitung mehr als 1.000.000 €. Eine Mitteilung an die Kommu-

nalaufsicht erfolgte nicht. Der Rat wurde nicht immer zeitnah informiert. Mit der Nachtrags-

haushaltssatzung im November wurde der Höchstbetrag auf 3.500.000 € erhöht. 

Unter dieser Bilanzposition wurden ausschließlich Kredite ausgewiesen, die der Sicherung 

der Handlungsfähigkeit dienten. Die Aufnahme der Liquiditätskredite war im Jahresverlauf 

zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen notwendig, da andere Mittel nicht zur Verfü-

gung standen. 

  Zukünftig ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite einzuhalten.  

4.3.5.3 Sonstige Geldschulden 

Im Rahmen eines gemeinsamen Kreditmanagements hat die Stadt Bersenbrück (Darle-

hensnehmer) bei der WL Bank AG (Westfälische Landschaft Bodenkreditbank) und bei der 

Kreissparkasse Bersenbrück Kredite über 2.020,0 T€ bzw. 1.267,1 T€ aufgenommen und 

teilweise an die Samtgemeinde Bersenbrück, die Gemeinden Alfhausen, Ankum, Egger-

mühlen, Gehrde und Kettenkamp weitergereicht. Im Gegenzug haben sich die Samtge-

meinde und die Gemeinden in einer schriftlichen Erklärung gegenüber der Stadt Bersen-

brück zur Übernahme des anteiligen Schuldendienstes verpflichtet.  
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Die Restschuld der weitergegebenen Kredite wird zum jeweiligen Bilanzstichtag unter den 

„sonstigen Geldschulden“ passiviert und eine gleich hohe Forderung unter den „Ausleihun-

gen“ aktiviert (sh. auch Aktiva Bilanzposition 3.4). 

Die Sonstigen Geldschulden verringerten sich aufgrund planmäßiger Tilgungsleistungen im 

Jahr 2018 um 82,8 T€. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den „Ausleihungen“ (Bilanzposition 3.4) verwie-

sen. 

4.3.5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 

Unter dieser Position wurden nur Zahlungsverpflichtungen aufgenommen, die einer Kredit-

aufnahme wirtschaftlich gleichkommen (§ 120 Abs. 6 NKomVG). 

Die Verbindlichkeiten resultieren hier im Wesentlichen aus der Verpflichtung der Stadt Ber-

senbrück gegenüber der Teilnehmergemeinschaft Bersenbrück den (anteiligen) Kapital-

dienst für Darlehen im Zusammenhang mit der Ausführung von Flurbereinigungsverfahren 

zu übernehmen. Die Verbindlichkeiten werden in Höhe der jeweiligen Restschuld in der 

Bilanz ausgewiesen. 

4.3.6 Rückstellungen 

Soweit notwendig wurden die Rückstellungen für Verbindlichkeiten gebildet, die dem 

Grunde nach zu erwarten, deren Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss waren. Da-

bei waren die Rückstellungen jeweils getrennt nach der vorgesehenen Gliederung ausge-

wiesen. Alle Rückstellungen waren ausreichend belegt. 

Die Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Be-

urteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht erforderlich war. 

Insgesamt waren die Rückstellungen als auskömmlich anzusehen. 

4.3.6.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von 

Steuerschuldverhältnissen 

Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO ist eine Rückstellung für in der Höhe unbestimmte 

Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Niedersächsischen 

Gesetz über den Finanzausgleich aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen 

des Haushaltsjahres zu bilden. Nach § 45 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO ist diese Rückstellung 

auf Grundlage von Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu 

den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bil-

den. 

Die Stadt Bersenbrück hat diese Rückstellung bislang in voller Höhe gebildet, was nach der 

neuen gesetzlichen Regelung der KomHKVO nicht mehr möglich ist. Deshalb musste der 

über die „freie Spitze“ nach § 45 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO hinausgehende Betrag reduziert 

werden. Es ergab sich dadurch eine Korrektur der Nettoposition. Das Reinvermögen er-

höhte sich um die Differenz (4.876,9 T€) zwischen der freien Spitze für das Jahr 2010 und 

der seinerzeit gebildeten Rückstellung in voller Höhe. 479,2 T€ sind als FAG-Rückstellungs-

betrag zum 31.12.2018 in der Rückstellung verblieben.    
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4.3.6.2 Prüfungskosten 

Der Jahresabschluss nahm die Kalkulationen über die Kosten der Prüfung korrekt und aus-

reichend vor. 

 Ergebnisrechnung 

Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 

 

Ergebnisse des 

Vorjahres 

2017 

Ergebnisse des 

Haushaltsjahres 

2018 

Ansätze des 

Haushaltsjahres 

2018 

Plan / Ist 

-Vergleich 

ordentliche Erträge 11.138.310,40 € 12.002.838,62 € 10.982.700,00 € 1.020.138,62 € 

ordentliche Aufwendungen 11.204.978,02 € 11.011.082,03 € 11.165.100,00 € -154.017,97 € 

ordentliches Ergebnis 

Jahresüberschuss (+)/ 

Jahresfehlbetrag (-) 

-66.667,62 € 991.755,59 € -182.400,00 € 1.174.155,59 € 

außerordentliche Erträge 271.743,95 € 10.071.759,64 € 70.900,00 € 10.000.859,64 € 

außerordentliche Aufwen-

dungen 
95.095,35 € 4.893.209,15 € 0,00 € 4.893.209,15 € 

außerordentliches Ergebnis 176.648,60 € 5.178.550,49 € 70.900,00 € 5.107.650,49 € 

Jahresergebnis 

Überschuss (+)/ 

Fehlbetrag (-) 

109.980,98 € 6.170.306,08 € -111.500,00 € 6.281.806,08 € 

Tabelle 7: Ergebnisrechnung 

4.4.1 Allgemeines 

Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte in der vorgeschriebenen Staffelform. Die 

Gliederung war korrekt. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen war gewährleistet.  

Das Bruttoprinzip und das Saldierungsverbot wurden beachtet. Für das Stetigkeitsprinzip 

kann festgestellt werden, dass dieses beachtet wurde. Dem Prinzip der Periodengerechtig-

keit wurde Rechnung getragen. 

4.4.2 Ordentliches Ergebnis - Erträge 

Die Erträge bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund der be-

stehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen.  

Insgesamt fielen die ordentlichen Erträge um 1.020,1 T€ höher aus als geplant. Insbeson-

dere die Ertragspositionen „Steuern und ähnliche Abgaben“ (+551,7 T€), „Zuwendungen 

und allgemeine Umlagen“ (+202,5 T€) und „Auflösung aus Sonderposten“ (+128,6 T€) stie-

gen an.  

Die Abweichungen bei „Steuern und ähnliche Abgaben“ resultieren im Wesentlichen aus 

höheren Erträgen aus der Gewerbesteuerrückzahlung aus Vorjahren (+195,1 T€), dem Ge-

meindeanteil an der Einkommenssteuer (+244,4 T€) und dem Gemeindeanteil an der Um-

satzsteuer (+125,4 T€). 

Bei der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen folgende relevanten 

Veränderungen gegenüber den Planansätzen ins Gewicht: Zuweisungen für laufende Zwe-

cke vom Bund (+88,0 T€) und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (+114,2 T€). 

Mit besagten Zuwendungen wird die Innenstadtsanierung in der Stadt finanziert. 
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Die Abweichungen bei der Position „Auflösung aus Sonderposten“ liegen in höheren Erträ-

gen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen des Landes (+48,8 

T€) und aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (+56,0 T€) 

begründet. 

Grundsätzlich ist feststellen, dass – soweit geprüft – eine ordnungsgemäße Überwachung 

der Zahlungseingänge erfolgte. Die Zuordnung der Erträge zu den jeweiligen Ertragskonten 

erfolgte korrekt. Die Rückzahlung zu viel eingegangener Erträge wurde bei den entspre-

chenden Buchungsstellen abgesetzt. Die erhaltenen Zuwendungen wurden unmittelbar als 

Ertrag gebucht. 

Die geprüften Erträge des Jahresabschlusses wurden rechtzeitig und vollständig geltend 

gemacht. 

Alle geprüften Finanzvorfälle für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 

erfasst. 

Im Übrigen ergab die Prüfung, dass 

 die Auflösungserträge aus Sonderposten – soweit geprüft – korrekt gebucht wurden, 

 die öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern und Gebühren) – soweit geprüft – kor-

rekt ermittelt und nachgewiesen wurden, 

 die privatrechtlichen Leistungsentgelte – soweit geprüft – korrekt ermittelt und nach-

gewiesen wurden, 

 die Zuordnung zu sonstigen ordentlichen Erträgen – soweit geprüft – zutreffend er-

folgte, 

 die Zinserträge in voller Höhe (brutto) ausgewiesen wurden, 

 die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. ä. 

vollständig den Zinserträgen zugeordnet wurden. 

4.4.3 Ordentliches Ergebnis - Aufwendungen 

Die Aufwendungen bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund 

der bestehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen.  

Insgesamt fielen die ordentlichen Aufwendungen um 154,0 T€ niedriger aus als geplant. 

Insbesondere die Aufwandspositionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“  

(-228,4 T€), „Abschreibungen“ (+218,4 T€) und „Transferaufwendungen“ (-172,1 T€) wie-

sen markante Abweichungen von den Planansätzen auf.  

Die Abweichungen bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ resultieren im 

Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen (-107,4 T€), der Unterhaltung des Sonstigen unbeweglichen Vermögens 

(-51,0 T€) und der Oberflächenbehandlung von Straßen (-30,0 T€). 

Bei der Aufwandsposition „Abschreibungen“ fallen folgende relevanten Veränderungen ge-

genüber den Planansätzen ins Gewicht: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsan-

lagen (-43,1 T€), Bauten auf fremden Grund und Boden (+109,6 T€), Gebäude, Aufbauten 

und Betriebseinrichtungen bei sozialen Einrichtungen (+31,6 T€) sowie Einzelwertberichti-

gungen (+27,3 T€).  
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Die Abweichungen bei den „Transferaufwendungen“ liegen in geringeren Umlagen für den 

Landkreis (-64,7 T€) und für die Samtgemeinde (-74,4 T€) begründet. 

Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde beachtet. 

Die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgte zutreffend. Der 

erfolgswirksame Erhaltungsaufwand wurde dabei zutreffend von dem aktivierungspflichti-

gen Herstellungsaufwand abgegrenzt. Die Zinsaufwendungen wurden den zugeordneten 

Gläubigern entsprechend erfasst. Die Höhe der Zinsaufwendungen entsprach den vertrag-

lichen Vereinbarungen. Die im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten stehenden wei-

teren Aufwendungen (Disagio, Säumniszuschläge, Verzugszinsen etc.) wurden korrekt er-

fasst. 

Eine vollständige Entrichtung der allgemeinen Umlagen (wie Kreisumlage, Samtgemein-

deumlage usw.) wurde vorgenommen. 

4.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

Die Erläuterungspflichten im Anhang und im Rechenschaftsbericht wurden vollständig be-

achtet. 

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelte es sich insbesondere um: 

 Erträge aus der Veräußerung von Bauland (752,1 T€), 

 Sonstige außergewöhnliche Erträge aus der Herabsetzung der FAG-Rückstellun-

gen (9.266,4 T€), 

 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen aus der Herabsetzung der FAG-Rück-

stellungen (4.876,9 T€). 

4.4.5 Teilergebnisrechnung 

Die Teilergebnisrechnungen lagen in Staffelform vor. Die Gliederung erfolgte korrekt. Die 

Plausibilitätsprüfung zeigte eine Übereinstimmung der Summe aller Teilergebnisrechnun-

gen mit den Werten der (Gesamt)Ergebnisrechnung. 
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 Finanzrechnung 

Zusammenfassung der Finanzrechnung 

 
Ergebnisse des 

Vorjahres 2017 

Ergebnisse des 

Haushaltsjahres 

2018 

Ansätze des 

Haushaltsjahres 

2018 

Plan / Ist- 

Vergleich 

Einzahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit 
10.654.433,85 € 10.726.667,66 € 10.227.900,00 € 498.767,66 € 

Auszahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit 
9.746.851,12 € 10.147.195,16 € 9.923.000,00 € 224.195,16 € 

Saldo aus laufender Ver-

waltungstätigkeit 
907.582,73 € 579.472,50 € 304.900,00 € 274.572,50 € 

Einzahlungen für Investiti-

onstätigkeit 
1.557.324,56 € 3.104.033,08 € 1.692.900,00 € 1.411.133,08 € 

Auszahlungen für Investiti-

onstätigkeit 
4.188.661,94 € 7.878.180,73 € 8.451.003,89 € -572.823,16 € 

Saldo aus Investitionstätig-

keit 
-2.631.337,38 € -4.774.147,65 € -6.758.103,89 € 1.983.956,24 € 

Finanzmittel-Überschuss/ 

-Fehlbetrag 
-1.723.754,65 € -4.194.675,15 € -6.453.203,89 € 2.258.528,74 € 

Einzahlungen aus Finan-

zierungstätigkeit 
2.041.000,00 € 4.590.100,00 € 5.678.100,00 € -1.088.000,00 € 

Auszahlungen aus Finan-

zierungstätigkeit 
649.059,95 € 765.186,30 € 768.900,00 € -3.713,70 € 

Saldo aus Finanzierungstä-

tigkeit 
1.391.940,05 € 3.824.913,70 € 4.909.200,00 € -1.084.286,30 € 

Finanzmittelbestand -331.814,60 € -369.761,45 € - - 

haushaltsunwirksame Ein-

zahlungen 
64.521,51 € 176.870,38 € - 176.870,38 

haushaltsunwirksame Aus-

zahlungen 
36.301,93 € 155.919,55 € - 155.919,55 

Saldo aus haushaltsunwirk-

samen Vorgängen 
28.219,58 € 20.950,83 € - 20.950,83 

Anfangsbestand an Zah-

lungsmitteln zu Beginn des 

Jahres 

697.292,41 € 393.697,39 € -7.715.940,19 8.109.637,58 

Endbestand an Zahlungs-

mitteln (Liquide Mittel am 

Ende des Jahres) 

393.697,39 € 44.886,77 € -9.259.944,08 9.304.830,35 

Tabelle 8: Finanzrechnung 

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt 2018 mit 579,5 T€ um 274,6 T€ besser 

aus als geplant. Die Stadt Bersenbrück ist in der Lage die Auszahlungen aus Finanzie-

rungstätigkeit (765,2 T€) fast vollständig zu finanzieren. 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen wurden vollständig, getrennt voneinander, entsprechend 

der Gliederung und in Staffelform sowie in den vorgeschriebenen Kontengruppen ausge-

wiesen. Erhebliche Planabweichungen wurden im Anhang angegeben und begründet. Ein-

zahlungen wurden rechtzeitig und vollständig erfasst, rechtzeitig (zeitnah) geltend gemacht 

und eingezogen sowie ordnungsgemäß überwacht. 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 1.411,1 T€ über dem Planansatz. Dies ist 

insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig-

keit (+429,4 T€) und die Veräußerung von Sachanlagen (+1.350,2 T€) über dem Planansatz 

liegen. Bei den Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich in erster Linie um die Erschließung 

des Baugebietes Woltruper-Wiesen IV (525,7 T€). Die Einzahlungen für die Veräußerung 

von Sachvermögen resultieren aus der Veräußerung von Grundvermögen allgemein (229,8 

T€) und der Veräußerung von Grundvermögen Wohnungsbau (1.105,1 T€).  
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Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit fallen um 572,8 T€ geringer aus als geplant. Die-

ses ist insbesondere auf den Erwerb von Grundstücken (-190,6 T€) und Baumaßnahmen 

(-299,3 T€) zurückzuführen, die hinter den Planansätzen zurückblieben.   

Dabei entfallen die wesentlichen Planabweichungen auf folgende Investitionen:  

 Erwerb von Grundvermögen (-133,5 T€) 

 Neubau KiTa „Zur Freude“ (-417,1 T€) 

 Krippenanbau KiTa „Astrid Lindgren“ (-164,4 T€) 

 Erschließung Gewerbegebiet Ahausen (-48,0 T€) 

 Erneuerung Bahnübergang Bollgarten (-40,0 T€) 

 Erschließung Baugebiet Woltruper-Wiesen IV (-71,2 T€)  

Insgesamt ist für die Darstellung der Finanzrechnung festzuhalten, dass 

 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow), 

 der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, 

 der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag, 

 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, 

 der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen, 

 der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn und Ende des Jahres 

korrekt dargestellt wurden. 

Im Übrigen wurde das Saldierungsverbot nach den Erkenntnissen dieser Prüfung beachtet. 

Die Gliederung folgte vollständig den Vorgaben. 

Darüber hinaus konnte der Jahresabschluss eine angemessene und wirksame Liquiditäts-

planung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit belegen. 

Insgesamt stimmte das Ergebnis der Finanzrechnung mit der aktivierten Bilanzposition „li-

quide Mittel“ überein. 

Zur Teilfinanzrechnung ergab die Prüfung, dass diese korrekt und vollständig in der vorge-

sehenen Staffelform geführt wurde. 

 Anhang 

Der Anhang enthielt alle erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und der 

Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. 

Die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entspre-

chend der rechtlich vorgegebenen Gliederung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen 

gegenübergestellt. 

Zur Vergleichbarkeit mit Vorjahren wurden mit Vorjahresbeträgen der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung und/oder der Bilanz vergleichbare aktuelle Beträge angegeben und 

erläutert. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses waren ausreichend erläutert. 
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Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren wie vorgesehen im An-

hang angegeben und erläutert. 

Der Anhang enthielt die erforderlichen Angaben und Erläuterungen hinsichtlich der Vermö-

gensgegenstände/Schuldenpositionen, die neben der ausgewiesenen Stelle auch an ande-

ren Positionen von Bedeutung waren. 

 Anlagenübersicht 

Die erforderliche Anlagenübersicht lag vor. In dieser wurde der Stand jeweils zu Beginn und 

zum Ende des Haushaltsjahres angegeben. Der Nachweis des Vermögens des Jahresab-

schlusses wurde in der Übersicht korrekt geführt. Insgesamt entsprach die Anlagenüber-

sicht dem amtlichen Muster. 

 Forderungsübersicht 

Die Forderungsübersicht war vorhanden. In dieser waren die Forderungen der Kommune 

gemäß der Bilanz vollständig dargestellt. Sie folgte in ihrer Gliederung der Bilanz. Gleich-

zeitig wurde jeweils der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlusstag angegeben. Die For-

derungen wurden mit Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der Restlaufzeit 

dargestellt. Insgesamt entsprach die Forderungsübersicht dem amtlichen Muster. 

 Schuldenübersicht 

Dem Anhang war die erforderliche Schuldenübersicht beigefügt. Darin wurden die Schul-

den der Kommune vollständig nachgewiesen. Die Schuldenübersicht entspricht dem nach 

§ 128 NKomVG und § 57 Abs. 3 KomHKVO vorgeschriebenen Muster. Es wurde jeweils 

der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres angegeben; gegliedert in 

Betragsangaben mit Restlaufzeiten. Insgesamt stimmten die Schuldenübersicht und die 

Werte der Bilanz überein. 

 Rückstellungsübersicht 

Die dem Anhang beizufügende Rückstellungsübersicht lag vor. Die Rückstellungen waren, 

der Höhe und Art nach, in der Rückstellungsübersicht richtig dargestellt. Die Darstellung 

der Rückstellungen entsprach dem verbindlichen Muster. 

 Rechenschaftsbericht 

Der erforderliche Rechenschaftsbericht war vorhanden. Er entsprach den gesetzlichen An-

forderungen. Insbesondere enthielt der Rechenschaftsbericht eine Bewertung des Jahres-

abschlusses. Es gab keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss 

des Haushaltsjahres eingetreten waren. Auf die voraussichtlichen Entwicklungen wurde 

nachvollziehbar hingewiesen. Insgesamt stand der Rechenschaftsbericht im Einklang mit 

dem Jahresabschluss. 

 Haushaltsreste 

Für die gebildeten Haushaltsreste lagen die rechtlichen Voraussetzungen vor. Sie wurden 

unter Einhaltung eines vorgeschriebenen Verfahrens gebildet. Die Haushaltsreste wurden 

in die Haushaltsüberwachungslisten des Folgejahres übertragen. Die Haushaltsreste waren 

vollständig im Rechenschaftsbericht begründet. 

Alle in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste wurden einzeln in einer Übersicht 

dem Anhang des Jahresabschlusses beigefügt.  
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Die Gesamtsumme der am Ende des Haushaltsjahres gebildeten Haushaltsreste für Auf-

wandsermächtigungen wurde in der Bilanz beim Jahresüberschuss- bzw. -fehlbetrag als 

Vorbelastung ausgewiesen. 

Die Gesamtsumme der am Ende des Haushaltsjahres gebildeten Haushaltsreste für Aus-

zahlungsermächtigungen wurde unter der Bilanz ausgewiesen. 

5. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 

 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Als Jahresergebnis wird ein Überschuss i. H. v. 6.170.306,08 € ausgewiesen. Die dauernde 

Leistungsfähigkeit ist auf Grundlage dieses Jahresabschlusses als gegeben anzusehen. 

 Zusammenfassung 

Die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus den Büchern ent-

wickelt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des 

Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewe-

sens ergab keine Feststellungen. Die Vermögenswerte waren richtig und vollständig nach-

gewiesen. 

Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbe-

richt sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben. 

Die Prüfung ergab, dass die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung berücksich-

tigt wurden. 

Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden den kommunalen und den analog 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften entsprechend aufgestellt. 

Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen. 

6. Finanzwirtschaftliche Gesamtbetrachtung 

Der Jahresabschluss zeigt, dass sich die Haushaltslage der Stadt Bersenbrück wesentlich 

besser entwickelt hat wie geplant. Hierzu werden die wichtigsten Eckdaten wie folgt zusam-

mengefasst: 

 Das Jahresergebnis 2018 fiel mit 6.170,3 T€ um 6.281,8 T€ besser aus als geplant 

und um 6.060,3 T€ besser aus als im Vorjahr.  

 Einschließlich des Jahresergebnisses 2018 liegt die Überschussrücklage bei insge-

samt 7.842,1 T€ zum 31.12.2018. 

 Die Kreditschulden für Investitionen erhöhten sich um 3.821,3 T€ auf nunmehr 

14.548,6 T€. Die Pro-Kopf-Verschuldung (1.711 €/EW) hat sich weiter erhöht; seit 

2016 um fast 60%. Hinzu kommt, dass durch die Verschiebung von Investitionen 

geplante Kreditaufnahmen i. H. v. 1.088,0 T€ noch nicht realisiert werden mussten 

und entsprechende Kreditermächtigungen übertragen wurden. 

 Es werden Liquiditätskredite i. H. v. 408,1 T€ ausgewiesen. 
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 Weitere Haushaltsermächtigungen für Investitionen wurden i. H. v. 563,9 T€ in das 

Folgejahr übertragen. Darüber hinaus wurde im Ergebnishaushalt ein Haushalts-

ausgaberest i. H. v. 99,9 T€ gebildet. 

 Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 579,5 T€ positiv und reicht fast 

aus um die Tilgung (765,2 T€) zu finanzieren. 

 Darüber hinaus konnten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.104,0 T€ 

verzeichnet werden, welche zur Verbesserung der Liquiditätslage beitragen konn-

ten. 

Die Stadt sollte die Haushaltsplanung weiterhin weitsichtig vornehmen, da auch zukünftig 

die Gewerbesteuern und der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer die 

wichtigsten Einnahmequellen sein werden.   

Insbesondere mit Blick auf den Schuldenstand ist eine vorsichtige auf den Schuldenabbau 

gerichtete Planung notwendig, um zukünftige Haushalte zu entlasten und nicht durch ein 

weiteres Ansteigen der Verschuldung die Finanzkraft der Stadt zu überfordern.   
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7. Erklärung des Rechnungsprüfungsamtes 

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Bersenbrück ist nach den gesetzlichen Bestimmungen 

geprüft worden. Im Schlussbericht sind die wesentlichen Prüfungsergebnisse dargelegt. 

Insgesamt ist festzustellen, dass 

 der Haushaltsplan insgesamt eingehalten wurde, 

 die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch 

in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlun-

gen des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vor-

schriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der ge-

botenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde, 

 das Vermögen richtig nachgewiesen ist. 

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass 

 der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt, 

 die Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ordnungsgemäß 

geführt wurden. 

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Stadt Bersenbrück 

wird wie folgt zusammengefasst:  

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der 

Stadt 

 entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften, 

 die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität werden im Jahresab-

schluss entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen dargestellt, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlun-

gen wurde nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren. 

Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 129 Abs. 1 Satz 3 NKomVG beschließt der Rat über 

den Jahresabschluss und die Entlastung des Bürgermeisters. 

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes stehen die in diesem Schlussbericht dargelegten 

Prüfungsergebnisse einer Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 sowie einer 

Entlastung nicht entgegen. 

 

Osnabrück, 20.07.2023 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

  
Ralf Lauxtermann Andrea Voss 
Referatsleitung Prüfgruppenleitung  
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8. Anlagen 

 Haushaltssatzung 2018 – Wesentliche Daten und Festsetzungen 

 

Zustandekommen  

 Haushaltssatzung 1. Nachtragshaus- 
                     2018          haltssatzung 

Erlassdatum   17.12.2017 22.10.2018 

Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde   29.01.2018 01.11.2018 

Bekanntmachung (Amtsblatt)   15.03.2018 15.11.2018 

Öffentliche Auslegung vom   16.03.2018 15.11.2018 

bis   26.03.2018 26.11.2018 

   

Festsetzungen der jeweiligen Gesamtbeträge im   T€ T€ 
 
Ergebnishaushalt   
ordentlichen Erträge   11.765,7 10.982,7 

ordentlichen Aufwendungen   11.821,6 11.017,0 

außerordentlichen Erträge   70,9 70,9 

außerordentlichen Aufwendungen   0,0 0,0 

  
 

Finanzhaushalt  
 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   11.010,9 10.227,9 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   10.579,7 9.775,1 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit   1.692,9 1.692,9 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit   3.650,3 5.639,3 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit   1.957,4 3.946,4 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit   707,4 768,9 

  
 

nachrichtlich: Gesamtbetrag 
   
- Einzahlungen des Finanzhaushaltes   14.661,2 15.867,2 

- Auszahlungen des Finanzhaushaltes   14.937,2 16.183,3 

Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite   1.957,4 3.946,4 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   0,0 0,0 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite   2.000,0 3.500,0 

   
Hebesätze   
- Grundsteuer A   380 v. H. 380 v. H. 

- Grundsteuer B   380 v. H. 380 v. H. 

- Gewerbesteuer   395 v. H. 395 v. H. 
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 Bilanz zum 31.12.2018 
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 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2018 
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